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fundamentalen Rechtsgutes, das aus den
natürlichen Lebensgrundlagen unseres
Volkes besteht. Der Streit um die Aktualität

des Widerstandsrechts angesichts
einer teils gefährdeten, teils schon
zerstörten Umwelt widerspiegelt einmal
mehr jenen Konflikt zwischen
Strukturkonservatismus und Wertkonservatismus,

von dem in den letzten «Zeichen
der Zeit» die Rede war.

Heute stehen wir tatsächlich vor der
Situation, dass die System gewordene
Gier (strukturelle Sünde!) nach Ausbeutung

von immer mehr Energien und von
immer mehr Umwelt die Natur und auch
die Menschen gefährdet. Wenn daher die
demokratische Mehrheit und die von ihr
gewählten Behörden nicht imstande sein
sollten, das drohende Unheil abzuwenden,

dann wusste ich wirklich nicht, was
noch gegen die Ausübung des
Widerstandsrechts zu sagen wäre.

Nachwort. Als kürzlich der Bundesrat
wider besseres Wissen auf die sofortige
Herabsetzung der Tempolimiten auf
unseren Strassen verzichtete und diese
Massnahme von einer Vernehmlassung ab¬

hängig machte, argumentierte er mit der
«Akzeptanz» einer solchen Entscheidung.

Das heisst im Klartext: Wenn die
Autofahrer eine Temporeduktion ohnehin

nicht befolgen würden, hätte es auch
keinen Sinn, sie durchsetzen zu wollen.
Wie aber steht es, mit Verlaub gefragt,
um die «Akzeptanz», die man uns
angesichts eines rücksichtslos grassierenden
Automobilismus zumutet? Warum geht
ein Schrei der Entrüstung durch den
bürgerlichen Blätterwald, wenn einer es

wagt, diese «Akzeptanz» zu verneinen?
Ist die «Akzeptanz» durch die Autofahrer

von grösserer Bedeutung als die
«Akzeptanz» durch die Natur und durch
jene, die sie schützen wollen?
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Da heute das allgemeine Wohl der Völker Fragen aufwirft, die alle Nationen der Welt betreffen,

und da diese Fragen nur durch eine politische Gewalt geklärt werden können, deren
Macht und Organisation und deren Mittel einen dementsprechenden Umfang haben müssen,
deren Wirksamkeit sich somit über den ganzen Erdkreis erstrecken muss, so folgt um der
sittlichen Ordnung willen zwingend, dass eine universale politische Gewalt eingesetzt werden
muss.

(Johannes XXIII., in: Pacem in terris, Nr. 137)

Der Mensch braucht menschlichen Machthabern nur soweit zu folgen, als es die Ordnung der
Gerechtigkeit fordert. Wenn sie deswegen keine rechtmässige, sondern nur eine angemasste
Gewalt besitzen oder wenn sie Ungerechtes befehlen, dann sind die Untertanen nicht verpflichtet,

ihnen zu gehorchen, es sei denn vielleicht zufällig, um Ärgernis oder eine Gefahr zu
vermeiden.

(Thomas von Aquin, Summa Theologica II-II, 104)
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